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Bauleitplanung der Stadt Butzbach, Kernstadt 

Bebauungsplan Nr. SAN 5.1 „Grünanlage Kleeberger Straße“ 1. Änderung  

(Lahntorpark) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach hat in der Sitzung am 20.02.2024 den 

Aufstellungsbeschluss zu dem o.g. Bebauungsplan gefasst (§ 2 Abs. 1 BauGB). Die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. SAN 5.1 soll ermöglichen, auf einer Teilfläche des „Lahntorparks“ im Bereich 

des Erdgeschosses des neu errichteten Hauses Neugasse 3 mit Café und Concept-Store einen 

Freisitz in einer Größe von rd. 70 m² einzurichten, der im Folgenden als „Cafégarten“ bezeichnet wird. 

 

Unser Planungsbüro PlanES wurde mit der Durchführung des Verfahrens gemäß § 4b BauGB 

beauftragt. Die Planunterlagen können auf der Homepage der Stadt Butzbach unter www.butzbach.de 

sowie unter www.plan-es.com, Button „Beteiligungsverfahren“ eingesehen und heruntergeladen 

werden. Sollten Sie den Internetzugang nicht nutzen können, werden Ihnen die erforderlichen 

Unterlagen zum Entwurf des o.g. Bebauungsplanes (sofern nicht beiliegend) umgehend zugesandt. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich zugehöriger Begründung liegt in der Zeit von 

 

Donnerstag, dem 21.03.2024 bis einschließlich Freitag, dem 26.04.2024 

 

in der Stadtverwaltung Butzbach, Schlossplatz 1, 35510 Butzbach, Zimmer 105 während der üblichen 

Dienststunden sowie in Ausnahmefällen nach Vereinbarung öffentlich aus. Während der 

Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zu den Planungen schriftlich oder zur 

Niederschrift vorgebracht werden.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können (gem. § 4 a Abs. 6 

BauGB). 

 

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. Auf die frühzeitige 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde verzichtet. Es gelten die Vorschriften des 

vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Im vereinfachten Verfahren wird von 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 

sowie von der Durchführung eines Monitorings nach § 4c BauGB abgesehen. 

 

 

Wir bitten Sie als Behörde oder Träger öffentlicher Belange um Zusendung Ihrer Stellungnahme an 

uns bis zum 

 

26.04.2024 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Elisabeth Schade 

 

 

 

 

 

 

Anlagen (sofern beiliegend) 

 


